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A n fra g e b e a n t W or t u n_ g 

Die Abgeordneten Dr. van Ton gel und Genossen haben am 

18., Mai d.J ~ in einer Interpellation, betreffend Verlau tbarung der Ergeb­

nisse der Handelskanmerwahlen vom 15. und 16. Mai 196ü,an den Bundes­

minister für Handel und '.-,-i ederaufbau folgende Fragen gerichtet: 

1 0 ) Sind dem Her;n Bundesminister die (in der L,nfrage) angeführten 
vertraulichen Rundschreiben der Dundeskammer der gewerblichen ';"tirtschaft 
bekannt? 

2.) Entspricht die darin angeordnete Art der Verlautbaxung der 
'-:'ahlergebnisse der Handelskammer-~:ahlordnung? 

3~) ~7elche Massnahmen gedenkt der Herr Bundesminister zu ergreifen, 
um eine s.olche undem.okrat ische Vorgangsweise hintal1zuhal ten bzw. für eine 
korrekte Verlautbarung der ~.7ahlergeMsse zu sorgen? 

4.) r'elche Massnahmen 'wurden in Ausübung deE Aufsichts.rechtC3s gegen 
die für die oben erwähnten Anordnungen Verantwortlichen ergriffen? 

Diese Anfragen beantwortet Bundesminist er für Handel und ';,-iecleraufbau 

Dr~ B 0 c k wie folgt~ 

Die im angeführten Rundschreiben der Bundeskammer der gewerblichen 

;irtschaft empfohlene .Art der Verlautbarung der ;-,-ahlergebnisse widerspricht 

nicht der Hai1.de1skammer-~,-:ahlordnung, weil diese im § 20 ll.bs. 2 über die Art 

(ler Verlautbarung lediglich b estimr.lt 9 dass die Namen der gewählten Mi tglioder i 

und Ersatzmitglieder von der Hauptwahlkommission in geeigneter YJeise, zu­

mindest jedo ch durch L~schlag im KaElmeramt, bei der Sektionsgeschäftsstelle, 

-boi der Fachg:ruppe und bei den Bezirksstellen sowie durch Verlautbarung in 

den l:Jn.tlichen Kammernachrichten zu veröffentlichen sind~ 

Die von dGr Bundeskammer erbet.ene zusammenfassende Bekanntgabe 

der -~.-ahlo:i.'gob:rcisse stoht mit don deElokratischen Gepflogenheiten bei der 

Veröffentlichung von o--ahlresultaten durchaus im Einklang. Demgemäss haben 

auch die wahlwe:,,'benden Gruppen selbst dagegen keine Bedenken erhoben. 

Die Bundeskanmer wircl, wie im Jahre 1955 9 die '-,:ahlergebnisse mit genauer 

Bezeichnung der -:-,'äb.lergruppen - soweit sie' nicht aUfld,rücklich auf den 

ÖY7B lautot - in einer gedruckten Zusammenfassung b~kanntgegebel1? ich sehe 

daher im vorliegendon Falle einen Anlass zu irgend 'vvelchen Massnahmen in 

Ausübung des Aufsichtsrechtes gemäss § 68 HKG. nicht für gegeben_ 
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